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Amtlicher Teil 

 

Stadt Burg 
 
1. Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB über die 1. Änderung der Satzung über die Klarstellung und 
Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB der Ortschaft 
Detershagen 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Burg hat auf seiner Sitzung am 12. April 2012 mit der Beschlussvorlage Nr. 2012/025 die 
1. Änderung der Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles gem. § 
34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB der Ortschaft Detershagen in der Fassung vom Februar 2012 gem. § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles gem. § 34 Abs. 4 Nr. 
1 und 3 BauGB der Ortschaft Detershagen trat am 30. Mai 2000 in Kraft. Im Zuge der Bearbeitung von Bauanträgen 
wurde erkennbar, dass Handlungsbedarf im Hinblick auf den Verlauf der Klarstellungslinie und die Festlegung von 
Ergänzungsflächen besteht.  
 
Der Verlauf der Klarstellungslinien und die Festlegung der Ergänzungsflächen sind in der anliegenden 
Übersichtskarte dargestellt. 
 
Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung der Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB der Ortschaft Detershagen wird hiermit ortsüblich 
bekanntgemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die 1. Änderung der Satzung in Kraft. 
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Die 1. Änderung der Satzung sowie die dazugehörige Begründung können in der Stadtverwaltung Burg, In der 
Alten Kaserne 2, 39288 Burg, Fachbereich Stadtentwicklung, Sachgebiet Stadtplanung - Städtebauförderung, 
2. Obergeschoss, Zimmer 221 während der üblichen Sprechzeiten von jedermann eingesehen und Auskunft über 
den Inhalt verlangt werden. 
 
Hinweise: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 und Abs. 4 BauGB des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1509), über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche von durch Festsetzungen des 
Bebauungsplanes oder seine Durchführung eintretenden Vermögensnachteilen, die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichnet sind, sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (§ 44 Abs. 1 BauGB) 
beantragt.  
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
in den § 44 Abs. 3 S. 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenen Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Gemäß § 6 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814) wird hingewiesen: Die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO LSA beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

 
Burg, 17. APR. 2012 
 
 
gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karte siehe Folgeseite 
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Übersicht über den geplanten räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung der Satzung über die Klarstellung und 
Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB der Ortschaft 

Detershagen (Karte unmaßstäblich) 
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2. Außerplanmäßige Sitzung des Hauptausschusses am 3. Mai 2012 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Donnerstag, 3. Mai 2012, um 17:30 Uhr in Burg, In der Alten Kaserne 
2, 3. OG, Beratungsraum, Zi. 310 eine außerplanmäßige Sitzung des Hauptausschusses stattfindet. 
 
Tagesordnung  
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Anfragen und Anregungen  
 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
4. Personalangelegenheiten 
5. Anfragen und Anregungen  
6. Schließen der Sitzung 
 
 
Ende der amtlichen Bekanntmachungen 


